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§ 2 NO LG Allgemeine Ziele

NO LG - NO Landwirtschaftsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.05.2018

Allgemeine Ziele von Férderungsmaflinahmen nach diesem Gesetz sind:

10.

11.

Die Erhaltung einer leistungsfahigen Land- und Forstwirtschaft als Voraussetzung fir einen funktionsfahigen
landlichen Raum;

die Schaffung und Erhaltung solcher bauerlicher Betriebe, deren Ertragnisse allein oder in Verbindung mit einem
Zu- oder Nebenerwerb einer bauerlichen Familie einen angemessenen Lebensstandard nachhaltig sichern;

die Anhebung und Sicherung der Einkommen bauerlicher Familienbetriebe, um eine den gednderten
strukturellen Verhaltnissen und dem technischen Fortschritt entsprechende rationelle Wirtschaftsfihrung zu
gewahrleisten;

die Anpassung der sozialen Verhaltnisse der in der Land- und Forstwirtschaft tatigen Bevolkerung an die sozialen
Verhaltnisse der Ubrigen Bevolkerung;

die Verbesserung des Gesundheitszustandes der in der Land- und Forstwirtschaft tatigen Bevodlkerung;

die Sicherung einer ausreichenden Versorgung der Bevolkerung mit land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen
guter Qualitat;

die Sicherung land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Flachen unter Bedachtnahme auf die Erreichung einer
moglichst hohen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsproduktivitat;

die Sicherung einer fur die Erhaltung, den Schutz und die Pflege der Kulturlandschaft notwendigen
Mindestanzahl land- und forstwirtschaftlicher Betriebe;

die Sicherung und Verbesserung der Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des Waldes;

die Ausgestaltung und Erhaltung einer auf die Ziele dieses Gesetzes Bedacht nehmenden landlichen
Infrastruktur;

der Schutz vor Elementarereignissen und schadigenden Umwelteinflissen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 2 NÖ LG Allgemeine Ziele
	NÖ LG - NÖ Landwirtschaftsgesetz


